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Hallo popova,
....der aufgehobene Mangelfacherlass galt für ALLE Lehrämter (SEKI, SEK II, BK, GHR-Ge.....) in
NRW. Das heißt, dass man in allen Fächern und in allen Lehrämtern NUR noch bis zum 35.
verbeamtet werden kann.

==&gt; Du darfst deinen 35. Geburtstag noch nicht gefeiert haben. Du must also spätestens
einen Tag VOR Deinem 35. eine unbefristete Planstelle zugewiesen bekommen haben.

Deine Fragen bezüglich Ortszuschlag (gibt es nicht mehr für verbeamtete Lehrer in NRW)
beziehen sich wohl auf angestellte Lehrer. Erst ab November wird es verbindliche Aussagen für
die Angestellten geben.

Gruss Textmarker
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